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WAHLBEKANNTMACHUNG zur Europawahl 

 
1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Euro-

päischen Parlament statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.  
 

2. Die Gemeinde ist in 18 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
15.04.2019 bis 05.05.2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 
  

3.  Die Briefwahlvorstände  treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  
 
16 Uhr im Rathaus, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth (Zimmer 005, 105, 
111, 118, 123, Konferenzraum Amt II EG und Konferenzraum Amt VI 1. OG) 

 
zusammen.  

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.  
 
Die Wähler und Wählerinnen haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger/Unionsbürgerinnen einen gültigen Iden-
titätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerber oder Be-
werberinnen der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
 



dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag 
sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
de Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises/der 
kreisfreien Stadt 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungs-
gemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

 
7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persön-

lich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberech-
tigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).  

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt o-
der das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 

 
02.05.2019 
Armin Neudert,  
Oberbürgermeister 

 

 
 
Donauwörther Maimarkt 2019 
 
Der Donauwörther Maimarkt findet heuer von Samstag, 11.05.2019 bis einschließlich 
Sonntag, 12.05.2019, statt. 



Das Marktgelände befindet sich in folgenden Straßen: Spitalstraße, Hindenburg-
straße, Bahnhofstraße und Weidenweg. 
Die Ladengeschäfte in Donauwörth sind am Marktsonntag von 13.00 Uhr bis  
18.00 Uhr geöffnet. Auf dem Marktgelände darf am Marktsonntag erst um 10.15 Uhr 
mit dem Warenverkauf begonnen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes 
einzuhalten sind und die Beschäftigung dieser Personengruppen an diesem Tag ver-
boten ist.  
Von Samstag, den 11.05.2019, 6.00 Uhr bis Sonntag, den 12.05.2019, 20.00 Uhr, 
sind die oben genannten Marktstraßen für den Verkehr gesperrt. Die für diese ver-
kehrsrechtlichen Maßnahmen erforderlichen Verkehrszeichen werden rechtzeitig 
aufgestellt. Die Besucher des Maimarktes haben die Möglichkeit, ihre Kraftfahrzeuge 
auch auf dem Festplatz sowie auf dem Werksparkplatz Airbus zu parken. 
 
 
Das Freibad am Schellenberg öffnet am Samstag, 11. Mai 2019, ab 
09.00 Uhr wieder seine Pforten 
 
Am Eröffnungstag werden keine Eintrittsgebühren erhoben. 
 
Das Freibad ist folgendermaßen geöffnet: 
- in den Monaten Mai bis August von 09.00 Uhr bis 20.30 Uhr 
- im Monat September von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 (bei schlechter Witterung entscheidet der diensthabende Schwimmmeister über eine 
Abweichung) 
 
!!Neu in den Monaten Juni bis August!! 
Hier öffnet das Freibad jeweils montags, mittwochs und freitags für Früh-
schwimmer bereits um 06.30 Uhr. 
Über weitere Aktionen informiert die Stadtverwaltung gesondert. 
 
Das Bäderteam der Stadt Donauwörth wünscht eine schöne Badesaison! 
 
 
Fälligkeit der Realsteuern 
 
Am 15.05.2019 sind zur Zahlung fällig: 
 
die Grundsteuer  
-bei vierteljährlicher Zahlungsweise für die Zeit vom 01.04.2019 bis 30.06.2019, 
die Gewerbesteuer  
-Vorauszahlung für die Zeit vom 01.04.2019 bis 30.06.2019. 
 
Sofern Sie uns kein SEPA-Mandat erteilt haben, bitten wir Sie um pünktliche Über-
weisung auf eines der nachfolgenden Konten der Stadt Donauwörth: 
 
 
Sparkasse Donauwörth:    IBAN: DE34722501600190001065 
       BIC: BYLADEM1DON 
 



Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG: IBAN: DE44722901000003200140 
       BIC: GENODEF1DON 
 
 
Dorferneuerung Hoppingen  
Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries  
 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses 
Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat mit Flurbereinigungsbeschluss 
vom 10.04.2019 das Verfahren Hoppingen - Dorferneuerung - angeordnet. 

Der Flurbereinigungsbeschluss und eine Gebietskarte sind in der Verwaltung der 
Stadt Donauwörth vom 20.05.2019 mit 21.06.2019 ausgelegt und können dort wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. 

Der Anordnungsbeschluss und die Gebietskarte können innerhalb von drei Monaten 
nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben unter dem Link „Anordnung“ einge-
sehen werden (http://www.landentwicklung.bayern.de/schwaben/137285/). 
 
 
Vollzug des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes; 
Neueinteilung des Kehrbezirks Donauwörth III 
 
Ab 1.5.2019 wurde durch die Regierung von Schwaben, Herr Christian Ziereis, Fich-
tenstr. 1, 86609 Donauwörth,  zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Donauwörth III bestellt (Stadtteile Riedlingen und Wörnitzstein sowie vom 
Stadtgebiet Donauwörth folgende Straßen: Görzstraße, Neurieder Straße, Nr 2 bis 8, 
Artur-Proeller-Straße, Dillinger Straße Nr. 67 bis 69, Industriestraße ohne die Hs.Nrn. 
5 und 7) 
 
 
Bürgertelefon 
 
Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
 
Stadtbibliothek 
 
Über 35.000 Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Brett- und Konsolenspiele, 
Hör-CDs und e-Books) gibt es aus unserem Sortiment  zu  entleihen. Besuchen Sie 
unseren Web-Katalog auf www.donauwoerth.de, dort können Sie rund um die Uhr 
Medien suchen, vorbestellen, Ihr Leserkonto einsehen und Medien selbstständig ver-
längern. 
Auf der Plattform www.onleihe-schwaben.de sehen Sie das umfangreiche digitale 
Angebot in Form von e-Books, e-Audios und e-Papers und können dann ihre ge-
wünschten Titel auf Ihren PC, Tablet oder mp3-Player herunterladen. 



 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 
Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 

 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
 
 

Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 


